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Im Oktober 2008 hat die Europäische Kommission den Vorschlag einer Richtlinie über die Rech-
te der Verbraucher (KOM/2008/614 endgültig) vorgelegt, um vier der bereits bestehenden Ver-
braucherschutz-Richtlinien inhaltlich zusammenzufassen. Betroffen sind die Haustürwiderrufs-
Richtlinie (85/577/EWG), die Richtlinie über missbräuchliche Vertragsklauseln (93/13/EWG), die
Fernabsatz-Richtlinie (97/7/EG) sowie die Verbrauchsgüterkauf-Richtlinie (1999/44/EG). Diese
Richtlinien enthalten Mindestharmonisierungsbestimmungen, so dass die Mitgliedstaaten die in
den Richtlinien festgelegten Mindeststandards strenger umsetzen durften. Dies ist teilweise – u.a.
auch durch den deutschen Gesetzgeber – geschehen. Die unterschiedliche Umsetzung führte da-
zu, dass in der Gemeinschaft nunmehr in jedem Mitgliedstaat unterschiedliche Regelungen gel-
ten, beispielsweise für die Informationspflichten oder Widerrufsfristen. Die Kommission führt in
ihrem Vorschlag aus, diese Rechtszersplitterung in der Gemeinschaft hemme den Binnenmarkt:
Zum einen verursache die Rechtszersplitterung für die im grenzüberschreitenden Handel tätigen
Unternehmen erhebliche Kosten, weil sie unterschiedliche Vorschriften einhalten müssten. Zum
anderen werde wegen des unterschiedlichen Verbraucherschutzniveaus in den einzelnen Staaten
das Vertrauen der Verbraucher in den Binnenmarkt und den grenzüberschreitenden Handel un-
tergraben.

Um diese Hemmnisse für den Binnenmarkt zu beseitigen, sieht Art. 4 der vorgeschlagenen Richt-
linie über die Rechte der Verbraucher vor, durch vollständige Harmonisierung die wesentlichen
Aspekte des Verbrauchervertragsrechts einheitlich zu regeln. Vollständige Harmonisierung be-
deutet dabei, dass die Mitgliedstaaten von keiner der Bestimmungen abweichende innerstaatli-
che Rechtsvorschriften aufrechterhalten oder einführen dürfen – ganz gleich ob diese strenger
oder weniger streng sind. Die Rechtsgebiete müssten von den Mitgliedstaaten exakt so vereinheit-
licht werden, wie der Richtlinienvorschlag es vorsieht. Für Deutschland würde das insbesondere
eine Änderung des Schuldrechts bedeuten, wobei vorhandene Verbraucherrechte durch den
Vorschlag teilweise gestärkt, teilweise aber auch geschwächt würden.

Im Hinblick auf den letztgenannten Aspekt hat das Bundesministerium der Justiz bereits im Ok-
tober 2008 angemahnt, die EU dürfe nicht den deutschen Verbraucherschutz aushöhlen, wenn
die Bundesregierung auch grundsätzlich die Absichten der Kommission begrüße. Der Bundesrat
begegnet der vollständigen Harmonisierung ebenfalls skeptisch. Wenn die Mitgliedstaaten nicht
über das vorgegebene Schutzniveau hinausgehen dürften, könnten sie, auf für den jeweiligen
Mitgliedstaat spezifische Probleme, nicht flexibel reagieren, sondern müssten den weiten Weg
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über die EU beschreiten.

Auch der Ausschuss der Regionen steht dem Vorschlag der Kommission kritisch gegenüber, weil
das Prinzip der umfassenden Harmonisierung erstens das Risiko berge, dass Mitgliedstaaten zu
Gunsten der Vereinheitlichung auf besondere Verbraucherschutzregelungen verzichten müssten,
und zweitens den Grundsätzen der Subsidiarität nicht gerecht werde. Drittens könnten die bis-
her bestehenden Probleme durch die Richtlinie nicht gemildert werden, weil nicht die Rechts-
zersplitterung, sondern unsichere und komplizierte Umstände beim grenzüberschreitenden Han-
del wie Sprachbarrieren, Anwalts- und Gerichtskosten den Binnenmarkt behinderten. Ein weite-
res Problem der Vollharmonisierung wird in der Literatur darin gesehen, dass es auf europäischer
Ebene keine institutionellen Voraussetzungen gibt, die eine einheitliche Rechtsanwendung und
–auslegung gewährleisten könnten. In Deutschland sichere vor allem die Rechtsprechung des
BGH als Revisionsgericht die Rechtseinheit, auf europäischer Ebene existiere eine vergleichbare
institutionelle Basis nicht: Zwar gebe es den EuGH und das Europäische Gericht erster Instanz,
diese seien allerdings bereits jetzt überlastet. Außerdem sei im Rahmen von Vorabentschei-
dungsverfahren eine einheitliche Rechtsanwendung schon deshalb nicht garantiert, weil es Sache
der nationalen Gerichte sei, über die Notwendigkeit der Vorlage zu entscheiden.

Die Kommission hält zwar grundsätzlich an der Vollharmonisierung als Instrument der Umset-
zung fest, ist aber bereit, diese auf einzelne Sachfragen zu beschränken. Dies sei im Rahmen des
Prinzips der gezielten Harmonisierung (targeted harmonisation) möglich, wobei der Grad der
Harmonisierung im Einzelfall von dem Nutzen des Verbrauchers abhängen würde. In einem Be-
reich, wo es erhebliche Differenzen zwischen den nationalen Gesetzen gibt, solle die „Ziellö-
sung“ angewandt werden, im Bereich Internetshopping aber, wo Sicherheit und rechtliche Über-
sichtlichkeit für den Verbraucher äußerst wichtig sind, sei eine maximale Harmonisierung der
Gesetze angebracht.

Der Berichtsentwurf des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz vom 31. Mai 2010
sieht denn auch entsprechende Änderungen für die Richtlinie vor. In der Überschrift des Art. 4
der vorgeschlagenen Richtlinie heißt es nunmehr „Gezielte vollständige Harmonisierung“. So-
weit nichts anderes bestimmt ist, dürften die Mitgliedstaaten auch weiterhin keine von den Be-
stimmungen dieser Richtlinie abweichende innerstaatlichen Rechtsvorschriften aufrechterhalten
oder einführen. Es sind aber in dem Berichtsentwurf an den entsprechenden Stellen Ausnahmen
von dieser Harmonisierung niedergeschrieben.
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